
  1 von 17 

 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2
Änderung des Bundesgesetzes über Steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus 

§ 1. (1) ... § 1. (1) ... 
(2) ... (2) ... 

 1 ...  1 ... 
 a) junge Aktien und Wandelschuldverschreibungen von Aktiengesellschaften, 

die Bauträger im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 3 lit. a des 
Einkommensteuergesetzes 1988 sind (Bauträger) oder den Sektionen „ 
Geld- und Kreditwesen“ oder „Gewerbe“ einer Kammer oder gewerblichen 
Wirtschaft angehören und deren Unternehmensschwerpunkt nach der 
Satzung sowie den Vorbereitungshandlungen oder der tatsächlichen 
Geschäftsführung nachweislich die Finanzierung (Wohnbaubanken) oder 
die Errichtung von Wohnbauten (Bauträger) ist; 

 a) junge Aktien und Wandelschuldverschreibungen von 
Aktiengesellschaften, die Bauträger im Sinne des § 18 Abs. 1 Z 3 
lit. a des Einkommensteuergesetzes 1988 sind (Bauträger) oder 
den Sektionen „ Geld- und Kreditwesen“ oder „Gewerbe“ einer 
Kammer oder gewerblichen Wirtschaft angehören und deren 
Unternehmensschwerpunkt nach der Satzung sowie den 
Vorbereitungshandlungen oder der tatsächlichen 
Geschäftsführung nachweislich die Finanzierung 
(Wohnbaubanken) oder die Errichtung (Bauträger) von 
Wohnbauten sowie von sonstigen Maßnahmen zur Erschließung 
und zur Förderung von Wohngebieten ist; 

 b) ... b ...
Wandelschuldverschreibungen gleichzuhalten sind Schuldverschreibungen, die von 
Wohnbaubanken im Sinne der lit. a begeben werden und bei denen den Gläubigern ein 
Umtauschrecht auf Aktien von Bauträgern im Sinne der lit. a eingeräumt ist. 

Wandelschuldverschreibungen gleichzuhalten sind Schuldverschreibungen, 
die von Wohnbaubanken im Sinne der lit. a begeben werden und bei denen 
den Gläubigern ein Umtauschrecht auf Aktien von Bauträgern im Sinne der 
lit. a eingeräumt ist. 

 2. Der Emissionserlös muss zur Errichtung, zur Erhaltung oder nützlichen 
Verbesserung durch bautechnische Maßnahmen von Wohnungen mit einer 
Nutzfläche von höchstens 150 m2 oder von überwiegend zu Wohnzwecken 
bestimmten Gebäuden zur Verfügung stehen und innerhalb von drei Jahren zur 
Bedeckung der Kosten verwendet werden. 

 Z 2. Der Emissionserlös muss zur Errichtung, zur Erhaltung oder 
nützlichen Verbesserung durch bautechnische Maßnahmen von 
Wohnungen mit einer Nutzfläche von höchstens 150 m2 oder von 
überwiegend zu Wohnzwecken bestimmten Gebäuden sowie zur 
Durchführung von Maßnahmen zur Erschließung und zur Förderung 
von Wohngebietenzur Verfügung stehen und innerhalb von drei 
Jahren zur Bedeckung der Kosten verwendet werden. 

§ 1. (2) Z 3 bis (3) ... § 1. (2) Z 3 bis (3) ... 
 § 5. § 1 Abs. 2 Z 1 lit. a und § 1 Abs. 2 in der Fassung des BGBl. I 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. xxx/201x treten mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

Artikel 3
Änderung des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 

 § 1. (1) ... 
(2) ... 

 § 1. (1) ... 
(2) ... 

 (3) Das von gemeinnützigen Bauvereinigungen nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung erwirtschaftete Eigenkapital ist im 
Sinne eines Generationenausgleichs zur Sicherung einer nachhaltigen 
Wohnversorgung bestehender und zukünftiger Nutzer auf Dauer für Zwecke 
des gemeinnützigen Wohnungswesens gebunden und zu verwenden. 

§ 7. (1) ... 
(2) ... 
(3) 

 Z 1. – 9. ...

§ 7. (1) ... 
(2) ... 
(3) 

Z 1. – 9. ...
 10. die Beteiligung an Kreditunternehmungen in der Rechtsform der 

Genossenschaft mit beschränkter Haftung, soweit sie im gegebenen Falle zur 
Kreditbeschaffung für die Bauvereinigung erforderlich ist, sowie die 
Beteiligung an Bausparkassen und den Abschluss von Bausparverträgen als 
Bausparer; 

 10. die Beteiligung an Kreditunternehmungen in der Rechtsform der 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung, soweit sie im gegebenen 
Falle zur Kreditbeschaffung für die Bauvereinigung erforderlich ist, 
die Beteiligung an Wohnbaubanken sowie die Beteiligung an 
Bausparkassen und den Abschluss von Bausparverträgen als 
Bausparer, wobei bei allen Beteiligungen gemäß § 7 Abs. 3 keine 
übermäßige Kapitalbindung erfolgen darf;

§ 10. (1) – (4) § 10. (1) – (4) 
 (5) Mitglieder (Genossenschafter, Gesellschafter) können bei Erstellung 

ihrer Jahresabschlüsse höchstens das anteilige, im Jahresabschluss der 
Bauvereinigung ausgewiesene Eigenkapital der Bauvereinigung (Grund- bzw. 
Stammkapital zuzüglich Rücklagen und Bilanzgewinn sowie abzüglich 
Bilanzverlust) als beizulegenden Wert gemäß § 189a Z 3 UGB der 
Bauvereinigung heranziehen. 

§ 13. (1) bis (5) ... § 13. (1) bis (5) ...
(6) Bei Überlassung von Wohnungen der Ausstattungskategorie A oder B gemäß 

§ 15a Abs. 1 Z 1 und 2 des Mietrechtsgesetzes in der Fassung BGBl. Nr. 800/1993 
(6) Bei Überlassung von Wohnungen der Ausstattungskategorie A oder 

B gemäß § 15a Abs. 1 Z 1 und 2 des Mietrechtsgesetzes in der Fassung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kann abweichend von Abs. 1 und 2 für die Entgeltsbestandteile gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 
bis 3 und 5 in Summe ein jeweils höherer Betrag im Entgelt vereinbart werden, der 
sich aus einer Minderung des mit der Verordnung des Bundesministers für Justiz 
BGBl. Nr. 140/1994 festgesetzten Richtwertes um 30 vH und der Wertsicherung dieses 
Richtwertes gemäß § 5 des Richtwertgesetzes in der Fassung des BGBl. Nr. 800/1993 
ergibt, wobei eine Neufestsetzung des Richtwertes (§ 6 RichtWG) unbeachtlich bleibt. 
Die Berechnung des Betrages erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des zweiten 
Satzes des § 5 RichtWG. Die angemessene Verzinsung von Eigenmitteln der 
Bauvereinigung, die zur Finanzierung von Grundstückskosten verwendet wurden, kann 
zusätzlich verrechnet werden. 

BGBl. Nr. 800/1993 kann abweichend von Abs. 1 und 2 für die 
Entgeltsbestandteile gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 in Summe ein jeweils 
höherer Betrag im Entgelt vereinbart werden, der je Quadratmeter der 
Nutzfläche und Monat jedoch nicht höher sein darf als 1,75 Euro. Beginnend 
mit dem 1. April 2018 vermindert oder erhöht sich der angeführte Betrag 
jedes zweite Jahr in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Jahresdurchschnittswerts des 
Verbraucherpreisindex 2000 des jeweiligen Vorjahrs gegenüber dem 
Durchschnittswert des Jahres 2015 ergibt. Bei der Berechnung des neuen 
Betrages sind Beträge, die einen halben Cent nicht übersteigen, auf den 
nächst niedrigeren ganzen Cent abzurunden und Beträge, die einen halben 
Cent übersteigen, auf den nächst höheren ganzen Cent aufzurunden. Der neue 
Betrag gilt jeweils ab dem 1. April des betreffenden Jahres. Die angemessene 
Verzinsung von Eigenmitteln der Bauvereinigung, die zur Finanzierung von 
Grundstückskosten verwendet wurden, kann zusätzlich verrechnet werden. 

§ 14. (1) Das angemessene Entgelt für die Überlassung des Gebrauchs einer 
Wohnung oder eines Geschäftsraumes ist unter Bedachtnahme auf § 13 nach den 
Verteilungsbestimmungen des § 16 zu berechnen. Ändern sich die der Berechnung des 
Entgeltes zugrunde zu legenden Beträge, so ändert sich das Entgelt entsprechend; die 
dafür maßgeblichen Grundlagen - insbesondere die Höhe des jeweiligen 
Zinssatzes - sind bei der nächstfolgenden Entgeltsvorschreibung dem Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten schriftlich bekanntzugeben. ... 

§ 14. (1) Das angemessene Entgelt für die Überlassung des Gebrauchs 
einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes ist unter Bedachtnahme auf § 13 
nach den Verteilungsbestimmungen des § 16 zu berechnen. Ändern sich die 
der Berechnung des Entgeltes zugrunde zu legenden Beträge, so ändert sich 
das Entgelt entsprechend; die dafür maßgeblichen Grundlagen - insbesondere 
die Höhe des jeweiligen Zinssatzes und Änderungen auf Grund angemessener 
vertraglicher Vereinbarungen mit Dritten, wie Darlehens- oder 
Baurechtsgebern - sind bei der nächstfolgenden Entgeltsvorschreibung dem 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten schriftlich bekanntzugeben. ... 

§ 14. (1) Z 1. bis 7. ... § 14. (1) Z 1. bis 7. ...
 8. Rücklagen im Ausmaß von höchstens 2 vH der Beträge aus Z 1 bis 4 sowie 

von 2 vH des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages gemäß Z 5, diesfalls 
jedoch höchstens vom Betrag nach § 14d Abs. 2 Z 3, und 

 8. Rücklagen im Ausmaß von höchstens 2 vH der Beträge aus Z 1 bis 5, 
und 

 Z. 9 ... Z. 9 ... 
(1a) ... (1a) ... 
(2) Reichen die nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge und 

die künftig im gesetzlichen Höchstausmaß einzuhebenden Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge auch unter Einrechnung der Einnahmen aus der Vermietung 
oder Überlassung von Dach- und Fassadenflächen zu Werbezwecken zur 
ordnungsmäßigen Erhaltung der Baulichkeit oder von Baulichkeiten, sofern diese 

(2) Reichen die nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge und die künftig im gesetzlichen Höchstausmaß 
einzuhebenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge auch unter 
Einrechnung der den nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträgen zuzuführenden sonstigen Einnahmen und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
hinsichtlich der Berechnung des Entgelts eine wirtschaftliche Einheit bilden, nicht aus, 
so kann die Bauvereinigung bei Gericht zur Deckung des Fehlbetrages eine Erhöhung 
des Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehren. Das Gericht hat darüber zu entscheiden, von 
wann an und in welchem Umfang dieser Betrag erhöht wird und, unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftliche Lage der Mieter und sonstigen Nutzungsberechtigten, auf 
welche Zeit der erhöhte Betrag zu entrichten ist; der Zeitraum darf aber zehn Jahre 
nicht übersteigen. Der erhöhte Betrag ist für alle Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten im gleichen Verhältnis zum bisher Geleisteten festzusetzen. 
Wurde zur Deckung des Fehlbetrages eigenes oder fremdes Kapital verwendet, so sind 
Verzinsung, Tilgung und Geldbeschaffungskosten anzurechnen. Schriftliche 
Vereinbarungen mit allen Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten über die 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 sind zulässig. Arbeiten, die kraft eines 
öffentlich-rechtlichen Auftrags vorzunehmen sind oder die der Behebung von der 
Sicherheit von Personen oder Sachen gefährdeten Baugebrechen dienen, sowie die zur 
Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 
Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich der zentralen Wärmeversorgungsanlagen), 
Kanalisations- und sanitären Anlagen erforderlichen Arbeiten sind vorweg 
durchzuführen. 

Mehrerträge sowie unter Einrechnung der Einnahmen aus der Vermietung 
oder Überlassung von Dach- und Fassadenflächen zu Werbezwecken zur 
ordnungsmäßigen Erhaltung der Baulichkeit oder von Baulichkeiten, sofern 
diese hinsichtlich der Berechnung des Entgelts eine wirtschaftliche Einheit 
bilden, nicht aus, so kann die Bauvereinigung bei Gericht zur Deckung des 
Fehlbetrages eine Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehren. Das 
Gericht hat darüber zu entscheiden, von wann an und in welchem Umfang 
dieser Betrag erhöht wird und, unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche 
Lage der Mieter und sonstigen Nutzungsberechtigten, auf welche Zeit der 
erhöhte Betrag zu entrichten ist; der Zeitraum beträgt grundsätzlich 20 Jahre, 
ausgenommen die beantragten Arbeiten weisen in einer Gesamtschau eine 
erheblich kürzere oder längere Bestanddauer auf. Ist das der Fall, dann ist 
diese Bestanddauer als Verteilungszeitraum festzusetzen. Der erhöhte Betrag 
ist für alle Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten im gleichen 
Verhältnis zum bisher Geleisteten festzusetzen. Wurde zur Deckung des 
Fehlbetrages eigenes oder fremdes Kapital verwendet, so sind Verzinsung, 
Tilgung und Geldbeschaffungskosten anzurechnen. Schriftliche 
Vereinbarungen mit allen Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten über 
die Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 sind zulässig. (2a) Zur Finanzierung der Kosten von Maßnahmen im Sinne des § 14a Abs. 2 Z 7 

kann abweichend von Abs. 2 zweiter Satz auch ein Zeitraum von bis zu 15 Jahren 
treten, wenn die Bestanddauer der Maßnahmen oder die Dauer einer öffentlichen 
Förderung einen Zeitraum von zehn Jahren übersteigt. 

(2b) Reichen die nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge und 
die künftig im gesetzlichen Höchstausmaß einzuhebenden Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge bei Vermietung von im Wohnungseigentum der 
Bauvereinigung stehenden Wohnungseigentumsobjekten zur Deckung der Kosten 
gemäß § 14d Abs. 1a sowie von Kosten gemäß § 14a Abs. 2 Z 2 und 7 nicht aus, so 
kann die Bauvereinigung bei Gericht zur Deckung des Fehlbetrages eine Erhöhung des 
Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehren. Die Absätze 2 und 2a sind sinngemäß 
anzuwenden. 

(2a) Reichen die nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge und die künftig im gesetzlichen Höchstausmaß 
einzuhebenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge bei Vermietung von 
im Wohnungseigentum der Bauvereinigung stehenden 
Wohnungseigentumsobjekten zur Deckung der Kosten gemäß § 14d Abs. 1a 
sowie von Kosten gemäß § 14a Abs. 2 Z 2, Z 2a, Z 2b und Z 7 nicht aus, so 
kann die Bauvereinigung bei Gericht zur Deckung des Fehlbetrages eine 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehren. Absatz 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. 

 (2b) An schriftliche Vereinbarungen über eine angemessene Erhöhung 
des Betrages nach Abs. 1 Z 5 zur anteiligen Deckung der öffentlich 
geförderten Kosten 

1. thermisch-/energetischer Sanierungsmaßnahmen und
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. barrierefreier Maßnahmen 
an allgemeinen Teilen der Baulichkeit, sind alle Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten dann gebunden, wenn – nach Vorlage einer 
Stellungnahme eines Sachverständigen, etwa der Förderstelle über die 
Angemessenheit der Kosten der Maßnahmen – mindestens drei Viertel der 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten – berechnet nach der Zahl der im 
Zeitpunkt der Vereinbarung vermieteten Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstände – zustimmen. Die Kosten der Arbeiten, Höhe und 
Ausmaß der Förderung, die vorhandenen Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge und die diesen gewidmeten Beträge, die Dauer der 
Erhöhung (Beginn und Ende) sowie das genaue Ausmaß der Erhöhung sind 
anzuführen. Für Zwecke der Wohnbeihilfengewährung gemäß der 
Wohnbauförderungsbestimmungen der Länder gilt eine solche Vereinbarung 
als gerichtliche Entscheidung im Sinne des Abs. 2. 

(3) Wird vor Durchführung einer Erhaltungsarbeit eine Erhöhung des Betrages 
nach Abs. 1 Z 5 begehrt, so hat das Gericht auf Antrag zunächst dem Grunde nach zu 
entscheiden, ob und inwieweit die bestimmt bezeichnete Erhaltungsarbeit die 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 rechtfertigt und innerhalb welches Zeitraumes, 
der zehn Jahre nicht übersteigen darf, die dafür erforderlichen Kosten durch die 
erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu decken sind. 

(3) Wird vor Durchführung einer Erhaltungsarbeit eine Erhöhung des 
Betrages nach Abs. 1 Z 5 begehrt, so hat das Gericht auf Antrag zunächst 
dem Grunde nach zu entscheiden, ob und inwieweit die bestimmt bezeichnete 
Erhaltungsarbeit die Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z 5 rechtfertigt und 
innerhalb welches Zeitraumes die dafür erforderlichen Kosten durch die 
erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zu decken sind. 

(3a) Werden Baumaßnahmen nach § 13 Abs. 7 durchgeführt, so hat das Gericht 
auf Antrag der Bauvereinigung über die Höhe der Kosten zu entscheiden, die aus den 
nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zu decken sind. Reichen 
die somit verbleibenden Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zur Deckung der 
Kosten für die jeweils erkennbaren und in absehbarer Zeit notwendig werdenden 
Erhaltungsarbeiten sowie nützlichen Verbesserungsarbeiten nicht aus, so sind die 
Fehlbeträge aus den künftigen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zu decken. 
Dabei darf unabhängig vom Baualter der gesetzliche Höchstbetrag gemäß § 14d Abs. 2 
Z 1 ausgeschöpft werden. 

(3a) Werden Baumaßnahmen nach § 13 Abs. 7 durchgeführt, so hat das 
Gericht auf Antrag der Bauvereinigung über die Höhe der Kosten zu 
entscheiden, die aus den nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträgen zu decken sind. Reichen die somit verbleibenden 
Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zur Deckung der Kosten für die 
jeweils erkennbaren und in absehbarer Zeit notwendig werdenden 
Erhaltungsarbeiten sowie nützlichen Verbesserungsarbeiten nicht aus, so sind 
die Fehlbeträge aus den künftigen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen 
zu decken. Dabei darf unabhängig vom Baualter der gesetzliche Höchstbetrag 
gemäß § 14d Abs. 2 ausgeschöpft werden. 

(3b) bis (4) ... (3b) bis (4) ...
(5) Werden an einer Baulichkeit Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, für die 

eine Förderung aus öffentlichen Mitteln gewährt worden ist, sind ferner die zur 
Finanzierung erforderlichen Darlehen innerhalb eines Zeitraumes zurückzuzahlen, der 
zehn Jahre nicht übersteigt, und ist außerdem zur Finanzierung der 

(5) Werden an einer Baulichkeit Sanierungsmaßnahmen vorgenommen, 
für die eine Förderung aus öffentlichen Mitteln gewährt worden ist, und ist 
außerdem zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen (Deckung des 
Fehlbetrages) eine Erhöhung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Sanierungsmaßnahmen (Deckung des Fehlbetrages) eine Erhöhung des Erhaltungs-
und Verbesserungsbeitrages notwendig, so gelten Sanierungsmaßnahmen in den 
Verfahren zur Erhöhung dieses Betrages als Erhaltungsarbeiten. Die Erhöhung des 
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages darf jedoch nicht das Ausmaß übersteigen, 
das sich bei bloßer Durchführung von Erhaltungsarbeiten (§ 14a) ohne Gewährung von 
öffentlichen Förderungsmitteln ergeben würde. 

notwendig, so gelten Sanierungsmaßnahmen in den Verfahren zur Erhöhung 
dieses Betrages als Erhaltungsarbeiten. Die Erhöhung des Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages darf jedoch nicht das Ausmaß übersteigen, das sich 
bei bloßer Durchführung von Erhaltungsarbeiten (§ 14a) ohne Gewährung 
von öffentlichen Förderungsmitteln ergeben würde. 

(5a) bis (7) ... (5a) bis (7) ...
(7a) Nach vollständiger Tilgung von Fremdmitteln einschließlich von Darlehen 

aus öffentlichen Mitteln darf die Summe der sich aus Abs. 7 in Verbindung mit Abs. 1 
Z 1 bis 3 und 5 ergebenden Entgeltsbestandteile nicht höher sein als der Betrag, der 
sich aus einer Minderung des mit der Verordnung des Bundesministers für Justiz 
BGBl. Nr. 140/1994 festgesetzten Richtwertes um 30 vH und der Wertsicherung dieses 
Richtwertes gemäß § 5 des Richtwertgesetzes in der Fassung des BGBl. Nr. 800/1993 
ergibt, wobei eine Neufestsetzung des Richtwertes (§ 6 RichtWG) unbeachtlich bleibt. 
Die Berechnung des Betrages erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des zweiten 
Satzes des § 5 RichtWG. Die angemessene Verzinsung von Eigenmitteln der 
Bauvereinigung, die zur Finanzierung von Grundstückskosten verwendet wurden, kann 
zusätzlich verrechnet werden. 

(7a) Nach vollständiger Tilgung von Fremdmitteln einschließlich von 
Darlehen aus öffentlichen Mitteln darf die Summe der sich aus Abs. 7 in 
Verbindung mit Abs. 1 Z 1 bis 3 ergebenden Entgeltsbestandteile je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat nicht höher sein als 1,75 Euro. 
Beginnend mit dem 1. April 2018 vermindern oder erhöht sich der angeführte 
Betrag jedes zweite Jahr in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Jahresdurchschnittswerts 
des Verbraucherpreisindex 2000 des jeweiligen Vorjahrs gegenüber dem 
Durchschnittswert des Jahres 2015 ergibt. Bei der Berechnung des neuen 
Betrages sind Beträge, die einen halben Cent nicht übersteigen, auf den 
nächst niedrigeren ganzen Cent abzurunden und Beträge, die einen halben 
Cent übersteigen, auf den nächst höheren ganzen Cent aufzurunden. Der neue 
Betrag gilt jeweils ab dem 1. April des betreffenden Jahres. Die angemessene 
Verzinsung von Eigenmitteln der Bauvereinigung, die zur Finanzierung von 
Grundstückskosten verwendet wurden, kann zusätzlich verrechnet werden. 

(8) bis (9) ... (8) bis (9) ...
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Erhaltung 

§ 14a. (1) Bei der Überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes aus dem Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages hat die 
Bauvereinigung nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, daß die Baulichkeit, die 
vermieteten oder zur Nutzung überlassenen Wohnungen oder Geschäftsräume und die 
der gemeinsamen Benützung der Bewohner der Baulichkeit dienenden Anlagen im 
jeweils ortsüblichen Standard erhalten und erhebliche Gefahren für die Gesundheit der 
Bewohner beseitigt werden. Im übrigen bleibt § 1096 ABGB unberührt. 

Erhaltung 
§ 14a. (1) Bei der Überlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder eines 

Geschäftsraumes aus dem Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages 
hat die Bauvereinigung nach Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und 
technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten dafür zu sorgen, daß die 
Baulichkeit, die vermieteten oder zur Nutzung überlassenen Wohnungen oder 
Geschäftsräume und die der gemeinsamen Benützung der Bewohner der 
Baulichkeit dienenden Anlagen im jeweils ortsüblichen Standard erhalten und 
erhebliche Gefahren für die Gesundheit der Bewohner beseitigt werden. 
Weitergehende Ansprüche nach § 1096 ABGB – sofern sich nicht aus den 
dem Mieter in § 8 Abs. 1 MRG aufgetragenen Pflichten Gegenteiliges ergibt 
– bleiben unberührt und können im Vorhinein nicht abbedungen werden. 

(2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfaßt: (2) Die Erhaltung im Sinn des Abs. 1 umfasst insbesondere: 
 1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit 

erforderlich sind;  
 1. die Arbeiten, die zur Erhaltung der allgemeinen Teile der Baulichkeit 

erforderlich sind, 
 2. die Arbeiten, die zur Erhaltung der Wohnungen, Geschäftsräume, 

Einstellplätze (Garagen) oder Abstellplätze der Baulichkeit erforderlich sind; 
diese Arbeiten jedoch nur dann, wenn es sich um die Behebung von ernsten 
Schäden der Baulichkeit oder um die Beseitigung einer vom Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstand ausgehenden erheblichen 
Gesundheitsgefährdung handelt oder wenn sie erforderlich sind, um eine zu 
vermietende Wohnung, einen zu vermietenden Geschäftsraum, einen zu 
vermietenden Einstellplatz (Garage) oder einen zu vermietenden Abstellplatz 
in brauchbarem Zustand zu übergeben; 

 2. die Arbeiten, die erforderlich sind, um einen zu vermietenden Miet- 
oder sonstigen Nutzungsgegenstand in brauchbarem Zustand zu 
übergeben; dazu zählen auch die erstmalige Herstellung eines 
Klosetts im Inneren, einer zeitgemäßen Badegelegenheit oder 
ebensolchen Wärmeversorgung. Weiters zählen dazu auch 
Maßnahmen, welche bei einer funktionstüchtigen, jedoch mindestens 
25 Jahre alten Wärmeversorgungsanlage oder sanitären Anlage eine 
den Erfordernissen der Haushaltsführung dienende Umgestaltung in 
normaler und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechender 
Ausstattung bewirken,

 2a. die Arbeiten, die zur Erhaltung von mitvermieteten Heizthermen, 
mitvermieteten Warmwasserboilern und sonstigen mitvermieteten 
Wärmebereitungsgeräten in den Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenständen 
der Baulichkeit erforderlich sind; 

 2a. die Arbeiten im Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand, die zur 
Behebung von ernsten Schäden der Baulichkeit oder zur Beseitigung 
einer vom Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstand ausgehenden 
erheblichen Gesundheitsgefährdung erforderlich sind, 

  2b. die Arbeiten, die während der Dauer der Mietverhältnisse 
erforderlich sind, um die Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstände, 
ihre Ausstattung, die für sie bestimmten Einrichtungen und die 
mitvermieteten Einrichtungsgegenstände im vereinbarungsgemäß 
herzustellenden Zustand zu erhalten, also sie zu reparieren oder – im 
Fall der Unwirtschaftlichkeit einer Reparatur – zu erneuern. Davon 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ausgenommen sind jene Maßnahmen, die nach § 8 Abs. 1 MRG dem 
Mieter obliegen. Überdies obliegt der Ersatz von 
Beleuchtungsmitteln generell nicht, hingegen die Beseitigung 
normaler Abnützungen der Innenflächen des Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstandes (wie insbesondere Malerei, Tapeten, 
Bodenbelag und Verfliesung) nur dann nicht der Bauvereinigung, 
solange dadurch deren Brauchbarkeit nicht beeinträchtigt ist, 

 3. die Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden, der 
gemeinsamen Benützung der Bewohner dienenden Anlagen, wie im 
besonderen von zentralen Wärmeversorgungsanlagen, Personenaufzügen oder 
zentralen Waschküchen erforderlich sind, es sei denn, daß alle Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit für die gesamte Dauer ihres 
Miet- oder sonstigen Nutzungsvertrages auf die Benützung der Anlage 
verzichten; ist die Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Bedachtnahme 
auf die Kosten der Errichtung und des Betriebes einer vergleichbaren neuen 
Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhaltung der 
bestehenden Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu errichten; 

 3. die Arbeiten, die – allenfalls auch an in den Mietgegenständen 
liegenden Teilen der Anlagen – zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
von bestehenden, der gemeinsamen Benützung der Bewohner 
dienenden Anlagen, wie im Besonderen von zentralen 
Wärmeversorgungsanlagen, Personenaufzügen oder zentralen 
Waschküchen erforderlich sind, es sei denn, daß alle Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten des Hauses für die gesamte Dauer 
ihres Mietvertrages auf die Benützung der Anlage verzichten; ist die 
Erhaltung einer bestehenden Anlage unter Bedachtnahme auf die 
Kosten der Errichtung und des Betriebes einer vergleichbaren neuen 
Anlage wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist anstelle der Erhaltung 
der bestehenden Anlage eine vergleichbare neue Anlage zu errichten, 

 4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-rechtlicher 
Verpflichtungen vorzunehmen sind, wie etwa der Anschluß an eine 
Wasserleitung oder an eine Kanalisierung, die Installation von geeigneten 
Schutzvorrichtungen für die Energieversorgung oder von Geräten zur 
Feststellung des individuellen Energieverbrauchs; 

 4. die Neueinführungen oder Umgestaltungen, die kraft öffentlich-
rechtlicher Verpflichtungen vorzunehmen sind, wie etwa der 
Anschluss an eine Wasserleitung oder an eine Kanalisierung, die 
Installation von geeigneten Schutzvorrichtungen für die 
Energieversorgung oder von Geräten zur Feststellung des 
individuellen Energieverbrauchs,

 5. die Installation von technisch geeigneten Gemeinschaftseinrichtungen zur 
Senkung des Energieverbrauchs oder die der Senkung des Energieverbrauchs 
sonst dienenden Ausgestaltungen der Baulichkeit, von einzelnen Teilen der 
Baulichkeit oder von einzelnen Wohnungen oder Geschäftsräumen, wenn und 
insoweit die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit und den zu 
erwartenden Einsparungen stehen; 

 5. die Installation von technisch geeigneten 
Gemeinschaftseinrichtungen zur Senkung des Energieverbrauchs 
oder die der Senkung des Energieverbrauchs sonst dienenden 
Ausgestaltungen der Baulichkeit, von einzelnen Teilen der 
Baulichkeit oder von einzelnen Mietgegenständen, wenn und 
insoweit die hiefür erforderlichen Kosten in einem wirtschaftlich 
vernünftigen Verhältnis zum allgemeinen Erhaltungszustand der 
Baulichkeit und den zu erwartenden Einsparungen stehen,

 6. bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 zulässigen Vereinbarung die Installation 
und die Miete von technisch geeigneten Meßvorrichtungen zur 
Verbrauchsermittlung im Sinn dieser Bestimmung. 

 6. bei Vorliegen einer nach § 16 Abs. 7 zulässigen Vereinbarung die 
Installation und die Miete von technisch geeigneten 
Messvorrichtungen zur Verbrauchsermittlung im Sinn dieser 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bestimmung,

 7. unter Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten sowie 
insbesondere bei Gewährung einer öffentlichen Förderung, die Durchführung: 

 7. bei Gewährung einer öffentlichen Förderung – und unter 
Bedachtnahme auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten – die 
Durchführung behinderten- oder altengerechter Maßnahmen in der 
Baulichkeit oder in den vermieteten oder zur Nutzung überlassenen 
Wohnungen oder Geschäftsräume, sowie von kindergerechten 
Maßnahmen in der Baulichkeit. 

 a) behinderten-, alten- und kindergerechter Maßnahmen nach dem jeweiligen 
Stand der Technik, 

 b) von Maßnahmen, die eine zeitgemäße Ausstattung der Baulichkeit oder von 
Miet- und Nutzungsgegenständen herbeiführen. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind durch die gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 
eingehobenen Beträge zu decken. Reichen diese Beträge zur Deckung der Kosten nicht 
aus, so gilt § 14 Abs. 2 bis 5. 

(3) Die Kosten von Erhaltungsarbeiten sind durch die gemäß § 14 Abs. 1 
Z 5 eingehobenen Beträge und der ihnen zuzuführenden sonstigen 
Einnahmen und Mehrerträge zu decken. Reichen diese Beträge zur Deckung 
der Kosten nicht aus, so gilt § 14 Abs. 2 bis 5. Arbeiten, die kraft eines 
öffentlich-rechtlichen Auftrags vorzunehmen sind oder die der Behebung von 
der Sicherheit von Personen oder Sachen gefährdeten Baugebrechen dienen, 
sowie die zur Aufrechterhaltung des Betriebes von bestehenden 
Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich 
der zentralen Wärmeversorgungsanlagen), Kanalisations- und sanitären 
Anlagen erforderlichen Arbeiten sind vorweg durchzuführen. 

Nützliche Verbesserung durch bautechnische Maßnahmen 
§ 14b. (1) Die Bauvereinigung hat nützliche Verbesserungen der Baulichkeit oder 

einzelner Miet- und sonstiger Nutzungsgegenstände nach Maßgabe der rechtlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten durchzuführen, 
soweit dies im Hinblick auf den allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit 
zweckmäßig ist. 

Nützliche Verbesserung durch bautechnische Maßnahmen 
§ 14b. (1) Die Bauvereinigung hat nützliche Verbesserungen der 

Baulichkeit oder einzelner Miet- und sonstiger Nutzungsgegenstände nach 
Maßgabe der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten durchzuführen, soweit dies im Hinblick auf den 
allgemeinen Erhaltungszustand der Baulichkeit zweckmäßig ist; hierbei ist 
nützlichen Verbesserungen der Baulichkeit gegenüber nützlichen 
Verbesserungen einzelner Miet- oder sonstiger Nutzungsgegenstände der 
Vorrang einzuräumen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind nützliche Verbesserungen: (2) Nützliche Verbesserungen der Baulichkeit sind von der 
Bauvereinigung durchzuführen, 

 1. die den Erfordernissen der Haushaltsführung der Bewohner dienende 
Neuerrichtung oder Umgestaltung von Wasserleitungs-, Lichtleitungs-, 
Gasleitungs-, Beheizungs- (einschließlich einer zentralen 
Wärmeversorgungsanlage), Kanalisations- und sanitären Anlagen in normaler 
Ausstattung,

 1. wenn Erhaltungsarbeiten nicht erforderlich sind oder sichergestellt 
ist, dass damit auch die erforderlichen Erhaltungsarbeiten in einem 
Zug durchgeführt werden oder 

 2. die Errichtung oder Ausgestaltung von der gemeinsamen Benützung der  2. wenn und soweit sich die Bauvereinigung und die Mehrheit der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bewohner dienenden, einer zeitgemäßen Wohnkultur entsprechenden 
sonstigen Anlagen in normaler Ausstattung, wie etwa von Personenaufzügen, 
zentralen Waschküchen oder Schutzräumen vom Typ Grundschutz, 

Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten – berechnet nach der 
Anzahl der im Zeitpunkt der Vereinbarung vermieteten Wohnungen 
und Geschäftsräume – der Baulichkeit über ihre Durchführung und 
den durch die nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeiträge nicht gedeckten Teil der Kosten schriftlich 
einigen sowie überdies sichergestellt ist, daß die übrigen Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten der Baulichkeit durch die 
Verbesserungsarbeit finanziell nicht belastet und auch sonst nicht 
übermäßig beeinträchtigt werden.

 3. Maßnahmen, die eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Erhöhung der Schalldämmung bewirken, wie die Verbesserung der 
Schalldämmung von Fenstern, Außentüren, Außenwänden, Dächern, 
Kellerdecken und obersten Geschoßdecken, 

 3a. die Errichtung einer Anlage, die den Anschluß des Hauses (samt den einzelnen 
Mietgegenständen) an eine Einrichtung zur Fernwärmeversorgung bewirkt; 

 4. die Installation einer Wasserentnahmestelle oder eines Klosettes im Inneren 
einer Wohnung, 

 5. die Vereinigung und bautechnische Umgestaltung zweier oder mehrerer 
Wohnungen. 

(3) Nützliche Verbesserungen der Baulichkeit sind von der Bauvereinigung 
durchzuführen,
 1. wenn Erhaltungsarbeiten nicht erforderlich sind, oder sichergestellt ist, daß 

hiemit auch die erforderlichen Erhaltungsarbeiten in einem Zug durchgeführt 
werden oder 

 2. wenn und soweit sich die Bauvereinigung und die Mehrheit der Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten - berechnet nach der Anzahl der im Zeitpunkt 
der Vereinbarung vermieteten Wohnungen und Geschäftsräume - der 
Baulichkeit über ihre Durchführung schriftlich einigen sowie überdies 
sichergestellt ist, daß die übrigen Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
der Baulichkeit durch die Verbesserungsarbeit finanziell nicht belastet und 
auch sonst nicht übermäßig beeinträchtigt werden.

(4) Nützliche Verbesserungen im Inneren einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes bedürfen der Zustimmung des Mieters oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten der (des) von der Verbesserung betroffenen Wohnung 
(Geschäftsraumes).

(3) Nützliche Verbesserungen im Inneren einer Wohnung oder eines 
Geschäftsraumes bedürfen der Zustimmung des Mieters oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten der (des) von der Verbesserung betroffenen Wohnung 
(Geschäftsraumes).
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 14c. (1) Unterläßt die Bauvereinigung durchzuführende Erhaltungs- oder 

Verbesserungsarbeiten, so hat ihr das Gericht (die Gemeinde) auf Antrag die 
Vornahme der Arbeiten binnen angemessener, ein Jahr nicht übersteigender Frist 
aufzutragen. Sind darunter Arbeiten, die nach § 14 Abs. 2 vorweg durchzuführen sind, 
so ist die Durchführung dieser Arbeiten vorweg aufzutragen. Zur Antragstellung sind 
berechtigt 

§ 14c. (1) Unterlässt die Bauvereinigung durchzuführende Erhaltungs- 
oder Verbesserungsarbeiten, so hat ihr das Gericht (die Gemeinde) auf Antrag 
die Vornahme der Arbeiten binnen angemessener, ein Jahr nicht 
übersteigender Frist aufzutragen. Sind darunter Arbeiten, die nach § 14 
Abs. 2 vorweg durchzuführen sind, so ist die Durchführung dieser Arbeiten 
vorweg aufzutragen. Zur Antragstellung sind berechtigt 

 1. die Gemeinde, in der die Baulichkeit gelegen ist, im eigenen Wirkungsbereich 
und jeder Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte der Baulichkeit 
hinsichtlich der Erhaltungsarbeiten (§ 14a Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6), 

 1. die Gemeinde, in der die Baulichkeit gelegen ist, im eigenen 
Wirkungsbereich und jeder Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte der Baulichkeit hinsichtlich der 
Erhaltungsarbeiten (§ 14a Abs. 2 Z 1 bis 4 sowie 6 und 7), 

 2. die Mehrheit der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten - berechnet nach 
der Anzahl der im Zeitpunkt der Antragstellung vermieteten Wohnungen oder 
Geschäftsräume - der Baulichkeit hinsichtlich der in § 14a Abs. 2 Z 5 
genannten Erhaltungsarbeiten und der nützlichen Verbesserungen nach 
Maßgabe des § 14b. 

 2. die Mehrheit der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten – 
berechnet nach der Anzahl der im Zeitpunkt der Antragstellung 
vermieteten Wohnungen oder Geschäftsräume – der Baulichkeit 
hinsichtlich der in § 14a Abs. 2 Z 5 genannten Erhaltungsarbeiten 
und der nützlichen Verbesserungen nach Maßgabe des § 14b. 

 Hinsichtlich der in § 14a Abs. 2 Z 7 genannten Erhaltungsarbeiten muss der 
antragstellende Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte ein berechtigtes 
Interesse an der Durchführung dieser Arbeiten darlegen. 

(1a) Der Bauvereinigung können Erhaltungsarbeiten zur Beseitigung einer 
erheblichen Gesundheitsgefährdung im Sinn des § 14a Abs. 1 und Abs. 2 Z 2 nur 
aufgetragen werden, wenn sich die Gesundheitsgefährdung nicht durch andere, den 
Bewohnern des Hauses zumutbare Maßnahmen abwenden lässt. 

(1a) Der Bauvereinigung können Erhaltungsarbeiten zur Beseitigung 
einer erheblichen Gesundheitsgefährdung im Sinn des § 14a Abs. 1 und 
Abs. 2 Z 2a nur aufgetragen werden, wenn sich die Gesundheitsgefährdung 
nicht durch andere, den Bewohnern des Hauses zumutbare Maßnahmen 
abwenden lässt oder es sich um Maßnahmen iSd § 14a Abs. 2 Z 2b handelt. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
§ 14d. (1) bis (1a) ... § 14d. (1) bis (1a) ...
(2) Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf je Quadratmeter der 

Nutzfläche und Monat 
(2) Der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf je Quadratmeter der 

Nutzfläche und Monat, sofern das Erstbezugsdatum fünf Jahre oder weniger 
zurückliegt, den Grundbetrag von 0,50 Euro nicht übersteigen. Für jedes 
weitere Jahr des Zurückliegens des Erstbezugsdatums erhöht sich dieser 
Betrag um 12 vH pro Jahr, jeweils ausgehend vom Grundbetrag. Der 
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag darf jedoch je Quadratmeter der 
Nutzfläche und Monat zwei Euro nicht übersteigen. Beginnend mit dem 
1. April 2018 vermindern oder erhöhen sich die angeführten Beträge jedes 
zweite Jahr in dem Maß, das sich aus der Veränderung des von der 

 1. sofern das Erstbezugsdatum mindestens 20 Jahre zurückliegt, 1,32 Euro,
 2. sofern das Erstbezugsdatum weniger als 20, mindestens aber zehn Jahre 

zurückliegt, zwei Drittel dieses Betrages und 
 3. ansonsten ein Viertel dieses Betrages
nicht übersteigen. 
Diese Beträge sind entsprechend der Regelung des § 16 Abs. 6 des Mietrechtsgesetzes 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 wertgesichert. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Jahresdurchschnittswerts des 
Verbraucherpreisindex 2000 des jeweiligen Vorjahrs gegenüber dem 
Durchschnittswert des Jahres 2015 ergibt. Bei der Berechnung der neuen 
Beiträge sind Beträge, die einen halben Cent nicht übersteigen, auf den nächst 
niedrigeren ganzen Cent abzurunden und Beträge, die einen halben Cent 
übersteigen, auf den nächst höheren ganzen Cent aufzurunden. Die neuen 
Beträge gelten jeweils ab dem 1. April des betreffenden Jahres. 

(3) Zur Finanzierung von Verbesserungsarbeiten zur Fernwärmeversorgung 
gemäß § 14b Abs. 2 Z 3a kann die Entrichtung eines Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages nach Abs. 2 Z 2 auch dann verlangt werden, wenn das 
Erstbezugsdatum im Zeitpunkt des erstmaligen Einhebens des Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages weniger als zehn Jahre zurückliegt. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
kann durch Verordnung Richtlinien für die Veröffentlichung der 
wertgesicherten Beträge samt der Anpassungsbeträge gemäß Abs. 2 sowie 
anderer wohnwirtschaftlicher Werte durch einen Revisionsverband erlassen. 
Vor Erlassung der Verordnung ist auch jeder Revisionsverband im Sinne des 
§ 5 Abs. 1 anzuhören.

(4) Die Bauvereinigung muß dieses Verlangen dem Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten spätestens zwei Monate vor dem Entgeltstermin, zu dem die 
Entrichtung des Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages gefordert wird, schriftlich mit 
der Verpflichtung bekanntgeben, daß der so geforderte Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrag, soweit er den Betrag nach Abs. 2 Z 3 übersteigt, innerhalb von 
zehn Jahren ab der jeweiligen Entrichtung zur Finanzierung von Erhaltungs- und 
Verbesserungsarbeiten verwendet wird; zur Erfüllung der Schriftform reicht bei 
automationsunterstützt hergestellten Erklärungen an Stelle der eigenhändigen 
Unterschrift des Erklärenden auch die drucktechnische Anführung von dessen Namen 
aus. Mit dem schriftlichen Verlangen eines den Betrag nach Abs. 2 Z 3 übersteigenden 
Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrages sind auch Art, Umfang und 
Kostenschätzungen der aus dem so geforderten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag 
zu finanzierenden Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten bekanntzugeben. 

(4a) Wird von der Bauvereinigung die Einhebung eines Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages nach Abs. 2 Z 1 für die Durchführung von 
Verbesserungsarbeiten, die über die normale Ausstattung gemäß § 2 Z 2 hinausgehen, 
begehrt, kann mindestens ein Viertel der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
innerhalb von zwei Monaten ab dem Einhebungsbegehren die gerichtliche 
Überprüfung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit und Angemessenheit der veranschlagten 
Kosten dieser Verbesserungsarbeiten beantragen.

(5) Erhöht sich der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag infolge einer sich aus 
§ 16 Abs. 6 des Mietrechtsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 800/1993, ergebenden Veränderung des Verbraucherpreisindex 1986 oder des an 
seine Stelle tretenden Index, so hat der Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte der 
Bauvereinigung den erhöhten Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag von dem auf das 
Wirksamwerden der Indexveränderung folgenden Zinstermin an zu entrichten, wenn 
die Bauvereinigung dem Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten in einem nach 
dem Wirksamwerden der Indexveränderung ergehenden Schreiben, jedoch spätestens 
14 Tage vor dem Termin, ihr darauf gerichtetes Erhöhungsbegehren bekanntgibt. 

(6) Für Erhaltungs- und (oder) Verbesserungsarbeiten, die erhebliche Mittel 
erfordern, dürfen Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nur dann herangezogen 
werden, wenn die Bauvereinigung spätestens zwei Monate vor Inangriffnahme dieser 
Arbeiten diese den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten bekanntgibt. Diese 
Frist darf unterschritten werden, wenn es sich um besonders dringliche Arbeiten nach 
§ 14 Abs. 2 letzter Satz handelt. Die Bekanntgabe hat den Umfang der beabsichtigten 
Arbeiten und die Höhe der voraussichtlichen Kosten zu umfassen. Sie hat durch 
Auflage an einer geeigneten Stelle zu geschehen; ist ein auf Antrag der Mehrheit der 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten eingeleitetes Verfahren zur Durchsetzung 
von Erhaltungsarbeiten nach § 14c anhängig oder wird ein solches Verfahren innerhalb 
von einem Monat nach der Bekanntgabe anhängig gemacht, so kann das Gericht 
anordnen, daß mit der Inangriffnahme von Verbesserungsarbeiten bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens zuzuwarten ist. Der Verwendungszeitraum 
(Abs. 4 und 7) verlängert sich um die Dauer dieses Verfahrens. 

(7) Verwendet die Bauvereinigung die von den Mietern oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten entrichteten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalenderjahren zur Finanzierung einer Erhaltungs- oder 
Verbesserungsarbeit, so hat die Bauvereinigung unverzüglich die von den Mietern oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten entrichteten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 
zuzüglich einer angemessenen Verzinsung insoweit zurückzuerstatten, als diese die 
nach Abs. 2 Z 3 errechneten Beträge übersteigen. 

(4) Verwendet die Bauvereinigung die von den Mietern oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten entrichteten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge 
nicht innerhalb einer Frist von zwanzig Kalenderjahren zur Finanzierung 
einer Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeit, so hat die Bauvereinigung 
unverzüglich die von den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
entrichteten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge zuzüglich der 
gesetzlichen Verzinsung (§ 1000 ABGB) zurückzuerstatten. Zur 
Rückforderung des nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages (samt Verzinsung) ist der Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte berechtigt, der im Zeitpunkt der Fälligkeit dieses 
Anspruchs Mieter oder Nutzungsberechtigter der Wohnung oder des 
sonstigen Mietgegenstandes ist. 

(8) Zur Rückforderung des nicht verbrauchten Erhaltungs- und 
Verbesserungsbeitrages (samt angemessener Verzinsung) ist der Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte berechtigt, der im Zeitpunkt der Fälligkeit dieses Anspruchs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Mieter oder Nutzungsberechtigter der Wohnung oder des sonstigen Mietgegenstandes 
ist; 
rückzahlungspflichtig ist der Vermieter oder die Bauvereinigung, die zu diesem 
Zeitpunkt Hauseigentümer oder Baurechtsberechtigte sind. 

(8a) Mit Abgabe der Erklärung gemäß § 15e Abs. 3 erwirbt der Mieter oder 
sonstige Nutzungsberechtigte bei erstmaliger Wohnungseigentumsbegründung einen 
Anspruch auf Übertragung sämtlicher, bei nachträglichem Wohnungseigentumserwerb 
hingegen nur auf Übertragung der auf den jeweiligen Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstand entfallenden, zum Zeitpunkt der Abrechnung nach § 19b oder 
§ 19c nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, insoweit diese die 
nach Abs. 2 Z 3 errechneten Beträge übersteigen, einschließlich der seit ihrer 
Einhebung gemäß Abs. 9 anteilig angerechneten Zinsen, in die Rücklage gemäß § 31 
WEG 2002. 

(5) Mit Abgabe der Erklärung gemäß § 15e Abs. 3 erwirbt der Mieter 
oder sonstige Nutzungsberechtigte bei erstmaliger 
Wohnungseigentumsbegründung einen Anspruch auf Übertragung 
sämtlicher, bei nachträglichem Wohnungseigentumserwerb hingegen nur auf 
Übertragung der auf den jeweiligen Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstand entfallenden, zum Zeitpunkt der Abrechnung nach § 19b 
oder § 19c nicht verbrauchten Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge, im 
Ausmaß von 60 vH, in die Rücklage gemäß § 31 WEG 2002. 

(9) Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge gemäß Abs. 2 Z 1 und 2 sind vom 
Zeitpunkt ihrer Einhebung bis zum Zeitpunkt ihrer Verwendung mit dem um zwei 
Prozentpunkte verminderten Periodenschnitt der Sekundärmarktrendite aller 
Bundesanleihen des jeweiligen vorangegangenen Kalenderjahres zu verzinsen. Die 
Zinsen sind den Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträgen zuzuzählen und in der 
Jahresabrechnung gesondert auszuweisen. 
 Spekulationsfrist bei nachträglich erworbenem Wohnungseigentum 

§ 15g. (1) Der Wohnungseigentümer hat im Fall einer 
Weiterveräußerung seines Miteigentumsanteils binnen zehn Jahren nach 
grundbücherlicher Einverleibung des Wohnungseigentumsrechts den 
Differenzbetrag, der sich aus dem Vergleich 
 1. des, dem Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 

bekanntzugebenden Verkehrswerts im Zeitpunkt des schriftlichen 
Angebots der Bauvereinigung gemäß § 15e Abs. 1 (des vom Gericht 
ermittelten Verkehrswerts gemäß § 15d Abs. 2) mit 

 2. dem vereinbarten (§ 15d Abs. 1) oder festgesetzten (§ 15d Abs. 2 
und § 15e Abs. 2) Kaufpreis 

ergibt, an die Bauvereinigung zu leisten.
(2) Im Kaufvertrag ist zugunsten der Bauvereinigung ein 

grundbücherlich einzuverleibendes, erweitertes Vor- und Wiederkaufsrecht 
zum Fixpreis gemäß Abs. 1 Z 2 zu vereinbaren, das ohne Zustimmung der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bauvereinigung binnen zehn Jahren nach Einverleibung des 
Wohnungseigentumsrechts nicht gelöscht werden darf und danach erlischt. 

(3) Als Weiterveräußerung gemäß Abs. 1 und 2 gelten alle 
Rechtsgeschäfte unter Lebenden, ausgenommen die Übertragung des Anteils 
am Mindestanteil (§ 5 WEG 2002) an den in § 14 Abs. 3 MRG genannten 
Personenkreis, ohne die sonstigen dabei vorgesehenen Erfordernisse. 
Lebensgefährte im Sinne dieser Bestimmung ist, wer mit dem veräußernden 
Wohnungseigentümer durch mindestens drei Jahre hindurch in der Wohnung 
in einer in wirtschaftlicher Hinsicht gleich einer Ehe oder eingetragenen 
Partnerschaft eingerichteten Haushaltsgemeinschaft gelebt hat. 

Umfinanzierung von Fremdmitteln 
§ 17b. Abweichend von § 13 Abs. 2 können von der Bauvereinigung zur 

Finanzierung der gesamten Herstellungskosten eingesetzte Fremdmittel ganz oder 
teilweise durch Eigenmittel der Bauvereinigung ersetzt oder sonst umfinanziert 
werden, sofern sich dadurch die gemäß § 14 Abs. 1 der Berechnung des Entgelts 
zugrunde zu legenden Beträge jedenfalls nicht erhöhen. § 13 Abs. 2b und § 17a Abs. 4 
sind sinngemäß anzuwenden. 

Umfinanzierung von Fremdmitteln 
§ 17b. (1) Abweichend von § 13 Abs. 2 können von der Bauvereinigung 

zur Finanzierung der gesamten Herstellungskosten eingesetzte Fremdmittel 
ganz oder teilweise durch Eigenmittel der Bauvereinigung ersetzt oder sonst 
umfinanziert werden, sofern sich dadurch die gemäß § 14 Abs. 1 der 
Berechnung des Entgelts zugrunde zu legenden Beträge jedenfalls nicht 
erhöhen. § 13 Abs. 2b und § 17a Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Macht die Sachlage, insbesondere die Endfälligkeit von 
Finanzierungsanteilen, eine Um- oder Anschlussfinanzierung notwendig, ist 
§ 14 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

 Umfinanzierung von Eigenmitteln 
§ 17c. Abweichend von § 13 Abs. 2 können von der Bauvereinigung zur 

Finanzierung der gesamten Herstellungskosten eingesetzte Eigenmittel ganz 
oder teilweise durch Fremdmittel ersetzt werden, sofern sich dadurch die 
gemäß § 14 Abs. 1 der Berechnung des Entgelts zugrunde zu legenden 
Beträge jedenfalls nicht erhöhen. § 13 Abs. 2b und § 17a Abs. 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 23. (1) bis (4d) ... § 23. (1) bis (4d) ... 
 (4e) Die Bauvereinigung ist verpflichtet, im Fall umfassender 

Sanierungen unternehmensintern die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit von 
Nachverdichtungen gem. § 13 Abs. 7, einschließlich deren technischer 
Machbarkeit, zu prüfen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zuverlässigkeit der Verwaltung 

§ 24. Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, welche die Annahme rechtfertigen, 
daß ein dem satzungsmäßigen Zweck oder den guten Sitten entsprechender 
Geschäftsbetrieb nicht stattfindet oder nicht stattfinden wird. Im Vorstand, im 
Aufsichtsrat, als Geschäftsführer, Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter der 
Bauvereinigung dürfen nur Personen tätig sein, bei denen keine Tatsachen vorliegen, 
die Zweifel an ihrer geschäftlichen Zuverlässigkeit rechtfertigen. Mit der 
Geschäftsführung dürfen nur Personen betraut werden, die nach ihrer Ausbildung oder 
ihrer beruflichen Tätigkeit Gewähr für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung bieten. 

Zuverlässigkeit der Verwaltung 
§ 24. (1) Es dürfen keine Tatsachen vorliegen, welche die Annahme 

rechtfertigen, daß ein dem satzungsmäßigen Zweck oder den guten Sitten 
entsprechender Geschäftsbetrieb nicht stattfindet oder nicht stattfinden wird. 
Im Vorstand, im Aufsichtsrat, als Geschäftsführer, Prokurist oder 
Handlungsbevollmächtigter der Bauvereinigung dürfen nur Personen tätig 
sein, bei denen keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an ihrer geschäftlichen 
Zuverlässigkeit rechtfertigen. Mit der Geschäftsführung dürfen nur Personen 
betraut werden, die nach ihrer Ausbildung oder ihrer beruflichen Tätigkeit 
Gewähr für eine ordnungsmäßige Geschäftsführung bieten. 

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft hat 
durch Verordnung Richtlinien zu erlassen, die unter Berücksichtigung 
insbesondere der branchenüblichen Verhältnisse aber auch der in anderen 
Regelungsbereichen und Branchen festgelegten Anforderungen Vorschriften 
über die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit des in Abs. 1 genannten 
Personenkreises zu enthalten haben. Dabei können auch nähere Regelungen 
über branchen- oder unternehmensintern umzusetzende Maßnahmen zur 
Durchsetzung dieser Voraussetzungen getroffen werden. In den Richtlinien 
sind auch Vorgaben über branchen- oder unternehmensintern umzusetzende 
Maßnahmen zugunsten einer verantwortungsvollen Unternehmensführung 
und -kontrolle sowie Vorgaben über Regelungen zur Einhaltung besonderer 
ethischer Standards zu treffen. Vor Erlassung der Verordnung ist auch jeder 
Revisionsverband im Sinne des § 5 Abs. 1 anzuhören. 

§ 39. (1) – (17) ... § 39. (1) – (17) ... 
(18) Z 1 ... (18) Z 1 ...

 2. Werden Miet- oder sonstige Nutzungsgegenstände der Ausstattungskategorie 
A oder B gemäß § 15a Abs. 1 Z 1 und 2 des Mietrechtsgesetzes in der Fassung 
BGBl. Nr. 800/1993 nach dem 30. Juni 1991 gegen Entgelt in Miete oder 
sonstige Nutzung überlassen, so kann für die Summe aus den 
Entgeltsbestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 sowie Z 1 dieses Absatzes 
und aus dem Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 ein 
jeweils höherer Betrag im Entgelt vereinbart werden, der sich aus einer 
Minderung des mit der Verordnung des Bundesministers für Justiz BGBl. 
Nr. 140/1994 festgesetzten Richtwertes um 30 vH und der Wertsicherung 
dieses Richtwertes gemäß § 5 des Richtwertgesetzes in der Fassung des BGBl. 

 2. Bei Überlassung von Wohnungen der Ausstattungskategorie A oder 
B gemäß § 15a Abs. 1 Z 1 und 2 des Mietrechtsgesetzes in der 
Fassung BGBl. Nr. 800/1993 kann abweichend von Abs. 1 und 2 für 
die Entgeltsbestandteile gemäß § 14 Abs. 1 Z 1 bis 3 in Summe ein 
jeweils höherer Betrag im Entgelt vereinbart werden, der je 
Quadratmeter der Nutzfläche und Monat jedoch nicht höher sein darf 
als 1,75 Euro. Beginnend mit dem 1. April 2018 vermindern oder 
erhöht sich der angeführte Betrag jedes zweite Jahr in dem Maß, das 
sich aus der Veränderung des von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich verlautbarten Jahresdurchschnittswerts des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nr. 800/1993 ergibt, wobei eine Neufestsetzung des Richtwertes (§ 6 
RichtWG) unbeachtlich bleibt. Die angemessene Verzinsung von Eigenmitteln 
der Bauvereinigung, die zur Finanzierung von Grundstückskosten verwendet 
wurden, kann zusätzlich verrechnet werden. 

Verbraucherpreisindex 2000 des jeweiligen Vorjahrs gegenüber dem 
Durchschnittswert des Jahres 2015 ergibt. Bei der Berechnung des 
neuen Betrages sind Beträge, die einen halben Cent nicht 
übersteigen, auf den nächst niedrigeren ganzen Cent abzurunden und 
Beträge, die einen halben Cent übersteigen, auf den nächst höheren 
ganzen Cent aufzurunden. Der neue Betrag gilt jeweils ab dem 
1. April des betreffenden Jahres. Die angemessene Verzinsung von 
Eigenmitteln der Bauvereinigung, die zur Finanzierung von 
Grundstückskosten verwendet wurden, kann zusätzlich verrechnet 
werden. 

 Z 3 bis 10 ... Z 3 bis 10 ...
(20) – (31) ... (20) – (31) ... 
Artikel IV. (1) bis (1p) ... Artikel IV. (1) bis (1p) ... 

 (1q) § 1 Abs. 3, § 3, § 7 Abs. 3 Z 10, § 7 Abs. 6, § 10 Abs. 5, § 13 
Abs. 6, § 14 Abs. 1, § 14 Abs. 2, bis 3a, 5 und 7a, § 14a, § 14b, § 14c Abs. 1 
und 1a, § 14d Abs. 2 bis 5, § 15g, § 17b, §17c, § 23 Abs. 4e, § 24 und § 39 
Abs. 18 Z 2 in der Fassung des BGBl. I Nr. xxx/201x treten mit 1. Jänner 
2016 in Kraft, § 14c Abs. 1a jedoch mit der Maßgabe, dass die Neuregelung 
im Hinblick auf Maßnahmen iSd § 14a Abs. 2 Z 2b nur auf Mietverträge 
anzuwenden ist, die nach dem 1. Jänner 2016 geschlossen worden sind. 

(1r) Auf Verfahren gem. § 22 Abs. 1 Z 1, 3, 4, 6, 6c, 7, 8, 10, 11, und 
11a, die am 31. Dezember 2015 anhängig sind, sind die bisher geltenden 
Vorschriften anzuwenden. 
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